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Entscheid Departement des Innern vom 22. November 2022

Sozialhilferecht, Art. 2, 4bis und 12a SHG, Art. 12 VRP. Uberhéhte
Wohnkosten sind solange anzurechnen, bis eine zumutbare giinstigere
Wohnung zur Verfiigung steht. Bevor ein Umzug in eine giinstigere Wohnung
verlangt wird, ist die Situation im Einzelfall zu priifen (Erw. 5.2). Die
Verfugung vom 26. Marz 2021, mit der die Auflage erteilt worden ist, sich um
eine giinstigere Wohnung zu bemiihen, und angekiindigt worden ist, ab 1.
September 2021 maximal Fr. 1'000.- fiir die Wohnkosten inkl. Nebenkosten
zu berucksichtigen, stellt eine nicht selbststandig anfechtbare
Zwischenverfugung dar. Die Rechtmassigkeit der Auflage ist zusammen der
Rechtmassigkeit der Verfligung vom 4. Januar 2022 zu uberpriifen (Erw. 6).
Mit Verfiigung vom 4. Januar 2022 hat die Vorinstanz die zu
beriicksichtigenden Wohnkosten riickwirkend per 1. September 2021 auf
maximal Fr. 1'000.- reduziert. Diese riickwirkend verfiigte Reduktion ist
wegen Verletzung der massgebenden Verfahrensprinzipien rechtswidrig
(Erw. 7). Beim Haushalt des Rekurrenten ist in Bezug auf die Wohnkosten
aufgrund der alternierenden Obhut liber seinen Sohn von einem Zwei-
Personenhaushalt auszugehen. Der Mietzins-Hochstansatz fir einen Zwei-
Personenhaushalt betragt Fr. 1'200.-. Die Beriicksichtigung von lediglich Fr.
1'000.- ab 1. April 2022 fir die Wohnkosten inkl. Nebenkosten ist
rechtswidrig (Erw. 8.2). Die Vorinstanz hat nicht abgeklart, ob dem
Rekurrenten ein Wohnungswechsel zumutbar ist. Sie hat den
Untersuchungsgrundsatz verletzt. Die Sache ist zur weiteren Abkldarung an
die Vorinstanz zuriickzuweisen (Erw. 8.3). Vollstreckbarkeit der Verfligung
vom 4. Januar 2022 (Erw. 9). Teilweise Gutheissung des Rekurses.

Den Entscheid DIGS411-630 vom 22. November 2022 finden Sie im angehangten PDF-
Dokument.
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Kanton St.Gallen
Departement des Innern

DIGS 411-630

Entscheid vom 22. November 2022

Rekurrent A.
gegen
Vorinstanz Politische Gemeinde X.

vertreten durch das Sozialamt X.

Betreff Verfigung vom 4. Januar 2022 betreffend Sozialhilfe (Auflagen)



Sachverhalt

A. A.____ wurde mit Verfigung vom 25. Februar 2021 durch das So-
zialamt X.____ (nachfolgend Sozialamt) ab 2. Dezember 2020 finanziell unter-
stitzt (act. 19-1). Er hatte im Oktober 2020 einen Schlaganfall erlitten, im No-
vember 2020 war ein Sigmakarzinom mit Lebermetastase diagnostiziert und
im Dezember 2020 war er an der Leber und am Darm operiert worden (Re-
sektion Lebermetastase und onkologische Sigmaresektion, vgl. Diagnoseliste
im Austrittsbericht der Klinik E.____ vom 21. Dezember 2021, Beilage zu

act. 12; vgl. auch Protokoll Erstgesprach Fragebogen «Intake» des Sozialam-
tes vom 2. Februar 2021, act. 6-2). Am 16. Februar 2021 war seine damalige
Lebenspartnerin mit dem gemeinsamen Sohn B.____ und ihren zwei Kindern
aus einer frilheren Beziehung aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.
Aus einer im Jahr 2019 geschiedenen Ehe hat A._ den Sohn C.___, der
teilweise bei ihm lebt (alternierende Obhut). Die Wohnungsmiete fiir die
4-Zimmerwohnung betrug Fr. 1'400.— (inkl. Nebenkosten, act. 6-7).

B. Am 26. Marz 2021 verfugte das Sozialamt unter dem Titel «Auf-
lage Wohnsituation» Folgendes (act. 21-1):

«1. Ab1. September 2021 werden maximal Fr. 1'000.— fur die Woh-
nungsmiete im Budget berlcksichtigt (inkl. zusatzliche Mietkosten
von Fr. 150.-).

2. A.___ wird die Auflage erteilt, sich ab sofort um eine giinstigere
Wohngelegenheit zu bemiihen, welche dem festgelegten Ansatz
entspricht.

4.  Im Ubrigen bleibt die Verfiigung Nr. B21/89 vom 25. Februar 2021 in
Kraft. »

Zur Begriindung gab das Sozialamt an, die Wohnungsmiete von Fr. 1'400.—
Ubersteige den von der Sozialbehorde der politischen Gemeinde X.__ fest-
gesetzten Ansatz von Fr. 850.— inkl. Nebenkosten fiir einen Ein-Personen-
haushalt. FUr die Betreuung von Kindern kdnnten zuséatzliche Mietkosten ge-
wahrt werden. Dieser Zusatz betrage fur ein bis zwei Kinder Fr. 150.—.

C. Mit Beschluss vom 6. Oktober 2021 teilte die IV-Stelle des Kan-
tons St.Gallen der Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kan-
tons St.Gallen den Entscheid, A.____ bei einem Invaliditatsgrad von 100 Pro-
zent ab 31. Oktober 2021 eine ganze Rente zuzusprechen, mit (act. 1-3).

D. Vom 2. bis 22. Dezember 2021 war A.____ wegen eines vermin-
derten Allgemeinzustands nach Chemotherapie in der Klinik E.___ hospitali-
siert (Austrittsbericht vom 21. Dezember 2021, Beilage zu act. 12). Dipl.med.
D.__ , Praktischer Arzt, hatte am 9. Dezember 2021 attestiert, dasses A.____
seit der Entlassung aus der Reha am 31. Januar 2021 «bis zum heutigen
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Tage» nicht moglich sei, aus eigener Kraft einen Wohnungswechsel vorzu-
nehmen. Darlber hinaus sei A.____ mental und kdrperlich nicht in der Lage,
Wohnungsbemiihungen vorzunehmen (act. 1-2).

E. Am 4. Januar 2022 verflugte das Sozialamt unter dem Titel «Auf-
lage Wohnsituation» Folgendes (act. 6-4):

«1. Ab 1. September 2021 werden maximal Fr. 1'000.— fiir die Wohnungs-
miete im Budget bertcksichtigt (inkl. zusatzliche Mietkosten von
Fr. 150.-).

2. Fur die Monate Januar 2022 bis Méarz 2022 werden fiir die Wohnungs-
miete ausserordentlich Fr. 1'400.— fur den Mietzins Ubernommen. Dies
ohne Anspruch auf Verlangerung.

3. A__ wird die Auflage erteilt, sich um eine ginstigere Wohngelegenheit
zu bemihen, welche dem festgelegten Ansatz entspricht.

4. Im Ubrigen bleibt die Verfiigung Nr. B21/89 vom 25. Februar 2021 in
Kraft. »

Das Sozialamt hielt in der Verfiigungsbegriindung fest, die Wohnungsmiete
von Fr. 1'400.— Ubersteige den von der Sozialbehdrde der politischen Ge-
meinde X.___ festgesetzten Ansatz von Fr. 850.— inkl. Nebenkosten flr einen
Ein-Personenhaushalt. Fiir die Betreuung von Kindern kénnten zusatzliche
Mietkosten gewahrt werden. Dieser Zusatz betrage fir ein bis zwei Kinder
Fr. 150.—. A.____ habe sich aus gesundheitlichen Grinden nicht um eine
glnstigere Wohnung bemiiht. Fir die Wohnungsmiete wirden Fr. 1'000.—
Ubernommen. A.____ erhalte drei ausserordentliche Zahlungen a Fr. 400.— fir
die Gberhohte Miete wahrend weiteren drei Monaten. Ihm werde die Auflage
erteilt, sich eine Wohngelegenheit zu suchen, welche dem festgelegten An-
satz entspreche.

F. Gegen diese Verfugung erhob A.__ am 18. Januar 2022 Rekurs
beim Departement des Innern (act. 1). Er stellte folgende Antréage:

« 1. Die arztliche Bestatigung von Dr. D.____ vom 09.12.2021 sei zu
berticksichtigen und auf Wohnungsbemuiihungen zu verzichten.

2.  Die Wohnungskosten von Fr. 1'400.— seien auch ab April 2022 zu
berlicksichtigen, bis die Erganzungsleistungen gesprochen werden.

3. Die Wohnungskosten von Fr. 1'400.— seien auch ruickwirkend ab

1.10.2021 zu tGibernehmen (Differenz von Fr. 400.— welche das Sozialamt
ab 01.10.2021 nicht mehr ibernommen hat). »
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G. Mit Vernehmlassung vom 25. Februar 2022 beantragte das Sozi-
alamt, die Ubernahme der zu hohen Mietkosten sei abzulehnen. Die Uber-
nahme der Mietzinsausstande sei abzulehnen und die Auflage fir Wohnungs-
bemiihungen sei beizubehalten (act. 6).

H. Mit Replik vom 17. Marz 2022 nahm A.____ Stellung zur Regelung
der Obhut seiner zwei Kinder sowie zu seinem Gesundheitszustand. Ferner
ausserte er sich zu den Ausfihrungen des Sozialamtes in der Vernehmlas-
sung vom 25. Februar 2022. Er reichte einen Austrittsbericht der Klinik E.____
vom 21. Dezember 2021 ein. An seinem Rekurs hielt er fest (act. 12).

l. Mit Duplik vom 9. Mai 2022 nahm das Sozialamt zu einzelnen
Aussagen von A.____in der Replik vom 17. Marz 2022 Stellung (act. 16).

J. Mit Verfigung vom 19. August 2022 stellte das Sozialamt die fi-
nanzielle Sozialhilfe per 30. Juni 2022 ein (act. 19-4). Ein beim Departement
des Innern dagegen erhobener Rekurs ist hangig (DIGS 411-666).

K. Am 9. und 29. September 2022 forderte das Departement des In-
nern das Sozialamt auf, weitere Akten einzureichen und erganzende Aus-
kinfte zu erteilen (act. 18, 20). Mit Eingaben vom 26. und 30. September
2022 reichte das Sozialamt weitere Akten ein (act. 19, 21).

L. Zu den weiteren Begebenheiten und Vorbringen der Parteien wird
— soweit notwendig — in den nachfolgenden Erwagungen naher eingegangen.

Erwagungen
1.
1.1 Vorweg ist von Amtes wegen zu prifen, ob auf den Rekurs einge-

treten werden kann. Zu den Eintretensvoraussetzungen, die allesamt erfullt
sein mussen, gehoéren die Zustandigkeit der Rekursinstanz, ein taugliches An-
fechtungsobjekt, die Legitimation und Beschwer des Rekurrenten sowie ein
frist- und formgerechtes Rekursschreiben (vgl. KoLz / HANER / BERTSCHI, VER-
WALTUNGSVERFAHREN UND VERWALTUNGSRECHTSPFLEGE DES BUNDES,

3. AUFL., ZURICH 2013, Rz. 692 FF.)

1.2 Das Departement des Innern ist zur Beurteilung des vorliegenden
Rekurses betreffend Sozialhilfe zustandig (Art. 40 Abs. 2 und Art. 43 Abs. 1
Bst. a des Gesetzes uber die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1; abgekurzt
VRP]i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des Reglements der politischen Gemeinde X.
und Art. 22 Bst. h des Geschéftsreglements der Regierung und der Staats-
kanzlei [sGS 141.3]). Die Verfugung des Sozialamtes X.___ (nachfolgend Vo-
rinstanz) vom 4. Januar 2022 bildet ein taugliches Anfechtungsobjekt des Re-
kurses (Art. 43" VRP). Als Adressat und unmittelbar Betroffener hat A,
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(nachfolgend Rekurrent) ein eigenes schutzwiirdiges Interesse an deren Auf-
hebung bzw. Anderung. Er ist damit zur Rekurserhebung legitimiert (Art. 45
Abs. 1 VRP). Der Rekurs wurde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 47
Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf den Rekurs ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die personliche Sozialhilfe bezweckt, der Hilfsbedurftigkeit vorzu-
beugen, deren Folgen nach Mdglichkeit zu beseitigen oder zu mildern sowie
die Eigenverantwortung und die Selbsthilfe der Hilfebedurftigen sowie ihre be-
rufliche und soziale Integration zu fordern (Art. 2 Abs. 1 des Sozialhilfegeset-
zes [sGS 381.1; abgekiirzt SHG]). Sie wird geleistet, soweit keine Hilfeleis-
tung durch unterstiitzungspflichtige Verwandte oder andere Dritte gewahrt
wird oder diese nicht rechtzeitig verfligbar ist bzw. soweit kein Anspruch auf
Sozialversicherungsleistungen oder auf Sozialhilfe nach der besonderen Ge-
setzgebung besteht (Art. 2 Abs. 2 SHG).

2.2 Die Gemeinden sind im Rahmen der verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Schranken bei der konkreten Bemessung der finanziellen Sozial-
hilfe autonom (Art. 50 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft [SR 101; abgekirzt BV]; Art. 89 Abs. 1 der Verfassung des
Kantons St.Gallen [sGS 111.1; abgekirzt KV]; Urteil des Bundesgerichtes
8C_500/2012 vom 22. November 2012 Erw. 3.2 ff. mit Hinweisen). Sie mis-
sen das ihnen zustehende Ermessen jedoch pflichtgemass ausiiben. Das
heisst, sie haben alle in der Sache erheblichen Interessen zu bertcksichtigen
und sorgfaltig gegeneinander abzuwagen (HAFELIN / MULLER / UHLMANN, ALL-
GEMEINES VERWALTUNGSRECHT, 8. AUFL., ZURICH / ST.GALLEN 2020, Rz. 409
FF.). Im Rahmen der Autonomie ist die nach Art. 46 Abs. 1 VRP grundsatzlich
umfassende Kognition der Rekursinstanz jedoch insofern eingeschrankt, als
die Unangemessenheit eines Entscheids nicht geriigt werden kann (Art. 46
Abs. 2 VRP). Das Departement des Innern als kantonale Rekursinstanz kann
demgemass in den Bereichen, in welchen die Gemeinde Uber Ermessen ver-
fugt, nur prufen, ob die Gemeinde die rechtlichen Grenzen des freien Ermes-
sens verletzt oder von diesem Ermessen willkiirlich Gebrauch gemacht hat,
d.h. das Ermessen Uber- oder unterschritten oder missbraucht hat.

2.3 Die Bemessung der finanziellen Sozialhilfe orientiert sich geméass
Art. 11 Abs. 1°s SHG an den Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozi-
alhilfe (nachfolgend KOS-Handbuch). Diese erganzen bzw. prazisieren die
Richtlinien der Schweizerischen Konferenz fiir Sozialhilfe (nachfolgend SKOS-
RL).

Die politische Gemeinde X.___ wendet, soweit ersichtlich, grundséatzlich das
KOS-Handbuch und die SKOS-RL an. Die vorliegende Streitsache ist dem-

entsprechend in erster Linie unter Beizug dieser Rechtsgrundlagen zu beur-
teilen.
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3. Zunachst ist zu priifen, was Streitgegenstand dieses Verfahrens
bildet.

3.1 Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfigung vom 4. Januar
2022 die Berucksichtigung von maximal Fr. 1'000.— fur die Wohnungsmiete im
Budget ab 1. September 2021 (Ziff. 1 des Dispositivs), die Ubernahme von
Fr. 1'400.— fur die Wohnungsmiete fur die Monate Januar 2022 bis Méarz 2022
(Ziff. 2 des Dispositivs), die (erneute) Erteilung der Auflage, dass sich der Re-
kurrent um eine giinstigere Wohngelegenheit zu bemiihen habe (Ziff. 3 des
Dispositivs), und dass im Ubrigen die Verfiigung vom 25. Februar 2021 in
Kraft bleibe (Ziff. 4 des Dispositivs), verfugt. Der Rekurrent beantragt die
Ubernahme der Wohnkosten von Fr. 1'400.— riickwirkend ab 1. Oktober 2021
und fur die Zukunft ab 1. April 2022, die Bertcksichtigung der &rztlichen Be-
statigung von dipl.med. D.__ vom 9. Dezember 2021 und den Verzicht auf
Wohnungsbemiihungen. Er ficht also sinngeméss nur die Ziff. 1 und 3 des
Dispositivs an. Aus dem Dispositiv geht nicht klar hervor, ob die Vorinstanz
die ab 1. April 2022 zu beriicksichtigenden Wohnkosten inkl. Nebenkosten
verfugt hat. Auch der Verfligungsbegriindung lasst sich dazu nichts entneh-
men. Ein Dispositiv muss klar und eindeutig formuliert sein (KIENER / RUT-
SCHE / KUHN, OFFENTLICHES VERFAHRENSRECHT, 3. AUFL., ZURICH / ST.GALLEN
2021, Rz. 828). Ist der Wortlaut eines Dispositivs nicht eindeutig, ist dessen
wahrer Gehalt nach den Regeln von Treu und Glauben durch Auslegung zu
ermitteln (T. TSCHUMI, PRAXISKOMMENTAR ZUM GESETZ UBER DIE VERWAL-
TUNGSRECHTSPFLEGE [VRP], ZURICH / ST.GALLEN 2020 [NACHFOLGEND PK
VRP/SG], ART. 24-26%° VRP Rz. 13). Die Ziff. 1 des Dispositivs kann unter
Berlcksichtigung der Ziff. 2 des Dispositivs nur so verstanden werden, dass
die Vorinstanz die Berlicksichtigung von maximal Fr. 1'000.— fur die Wohn-
kosten inkl. Nebenkosten ab 1. September 2021 zeitlich unbefristet hat regeln
wollen und — als Ausnahme davon — fur die Monate Januar 2022 bis Mé&rz
2022 ausserordentlich die Berticksichtigung von Fr. 1'400.— fur die Wohnkos-
ten inkl. Nebenkosten zugesprochen hat. Der Rekurrent hat dies offenkundig
auch so verstanden. Ziff. 1 des Dispositivs regelt also auch die ab 1. April
2022 zu bericksichtigenden Wohnkosten inkl. Nebenkosten.

3.2 Der Rekurrent hat die (weitere) Ubernahme der Wohnkosten von
Fr. 1'400.— ab 1. Oktober 2021 beantragt. In der Replik hat er angegeben,
dass die Miete entgegen der Verfigung (gemeint wohl: vom 4. Januar 2022)
erst ab Oktober 2021 gekirzt worden sei. Gemass dem Klientenkontoauszug
sind am 27. August 2021 Fr. 1'400.— und am 29. September 2021 Fr. 1'000.—
fur die Wohnkosten inkl. Nebenkosten als Ausgaben bertcksichtigt worden
(act. 19-5; vgl. auch Budget September 2021 und Oktober 2021 [act. 19-6]).
Streitgegenstand bildet somit die Rechtmassigkeit der Anrechnung von

Fr. 1'000.— fur die Wohnkosten inkl. Nebenkosten fur die Monate Oktober
2021 bis Dezember 2021 und ab April 2022 sowie die (erneute) Auflage,
Wohnungsbemiihungen zu tatigen.
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4.

4.1 Der Rekurrent macht im Wesentlichen geltend (act. 1), gemass
dem Arztzeugnis von dipl.med. D.____ vom 9. Dezember 2021 (act. 1-2) sei er
mental und korperlich nicht in der Lage, einen Wohnungswechsel zu planen
und durchzufiihren. Dieses Zeugnis sei auf Aufforderung der Sozialarbeiterin
organisiert worden. Er habe damit das «gewiinschte» Zeugnis vorgelegt. Ab
31. Oktober 2021 habe er einen Anspruch auf eine ganze Rente der Invali-
denversicherung. Die Anmeldung zum Bezug von Erganzungsleistungen sei
erfolgt. Die Miete von Fr. 1'400.— liege unter dem im Bereich der Ergénzungs-
leistungen anerkannten Tarif fir die Wohnsitzregion 2 von Fr. 1'725.— fur ei-
nen Drei-Personenhaushalt. Die Sozialhilfe miisse somit nur noch die Uber-
gangszeit finanzieren, bis er die monatlichen Erganzungsleistungen erhalte.

4.2 Die Vorinstanz bringt zusammengefasst vor (act. 6), der Rekurrent
sei im Erstgesprach am 2. Februar 2021 nach dem Austritt aus der Rehaklinik
am 31. Januar 2021 darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Wohnkos-
ten zu hoch seien und er sich um eine giinstigere Wohnung bemiihen musse.
Die Auflage dazu sei mit Verfigung vom 25. Februar 2021 (recte: 26. Marz
2021) erteilt worden. Der Rekurrent habe keine Wohnungsbemiihungen geta-
tigt. Er sei darliber informiert worden, dass die politische Gemeinde X.____
beim Umzug, bei der Reinigung und bei der Abgabe der Wohnung Hilfestel-
lung leiste. Er sei online gut versiert und verflige Uber die technischen und
fachlichen Fertigkeiten, um Wohnungsbemihungen zu tatigen. Der Rekurrent
habe sich «fur die Méglichkeit des Arztzeugnisses» entschieden. Das Arzt-
zeugnis sei sehr allgemein gehalten. Aufgrund dieses Zeugnisses und der
Hospitalisation vom 22. November 2021 bis 22. Dezember 2021 sei der Miet-
zins nochmals fr drei Monate gewahrt worden. Der Rekurrent habe eine
neue Verfligung verlangt; diese sei ihm am 6. Januar 2022 zugeschickt wor-
den. Ihm sei gentigend Zeit gewahrt worden, sich um eine guinstigere Woh-
nung zu bemuihen. Nicht ersichtlich sei, dass der Rekurrent gesundheitlich
nicht in der Lage sei, Wohnungsbemihungen zu tatigen. Die beiden Séhne
des Rekurrenten lebten hauptsachlich bei ihren Mittern. Die Begriindung ei-
nes Drei-Personenhaushalts entspreche somit nicht den Tatsachen. Wie hoch
der Anspruch auf Ergénzungsleistungen ausfalle, sei bislang unklar.

4.3 Der Rekurrent hélt ergédnzend fest (act. 12), sein dlterer Sohn
C.___ lebe zu 50 Prozent bei ihm (geméass Scheidungsurteil vom 12. Dezem-
ber 2019). Seinen jiingeren Sohn B.____ betreue er an zwei Tagen pro Woche

(gemass Gerichtsentscheid vom 19. Oktober 2021). Er lebe also nicht in ei-
nem Ein-Personenhaushalt. Das Arztzeugnis sei genau auf Vorlage der Sozi-
alarbeiterin (vgl. E-Mail vom 13. Dezember 2021, act. 1-5) ausgefertigt wor-
den, dies nachdem das zweite von drei eingereichten Arztzeugnissen nicht
akzeptiert worden sei. Der Umstand, dass die politische Gemeinde X._  Mit-
hilfe beim Umzug leisten wirde, sei erstmals in der E-Mail vom 13. Dezember
2021 zur Sprache gekommen. Von einer Reinigung und Abgabe der Woh-
nung sei nie die Rede gewesen. Bei seinem Gesundheitszustand sei auch
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eine Mithilfe zu wenig. Er sei nicht in der Lage zu laufen, Umzugskisten zu
heben, zu packen oder gar zu tragen.

5.

5.1 Die Wohnkosten gehéren zur materiellen Grundsicherung. Es sind
die effektiven Mietkosten mitsamt den mietrechtlich anerkannten Nebenkos-
ten zu Gbernehmen (G. WIZENT, SOZIALHILFERECHT, ZURICH / ST.GALLEN 2020,
Rz. 497). Allerdings besteht kein Anspruch auf eine beliebige Wohnung. An-
zurechnen ist der Wohnungsmietzins, soweit dieser im ortstiblichen Rahmen
liegt (WIZENT, A.A.O., Rz. 498 F.; SKOS-RL Kap. C.4.1). In den SKOS-RL wird
empfohlen, Richtlinien tGber die ortstiblichen Wohnkosten, abgestuft nach der
Haushaltsgrosse, zu erlassen und Obergrenzen fiir die verschiedenen Haus-
haltsgrossen gestutzt auf den Wohnungsmarkt bzw. das Mietzinsniveau in der
Gemeinde festzulegen (SKOS-RL Kap. C.4.1, Erlauterung a). Das KOS-
Handbuch (zur SKOS-RL Kap. C.4.1) fuhrt an, in welchem Rahmen sich die
von einigen Gemeinden festgelegten Mietzins-Hochstanséatze in etwa bewe-
gen. Fur einen Ein-Personenhaushalt liegt dieser zwischen Fr. 700.— und

Fr. 900.—, fur einen Zwei-Personenhaushalt zwischen Fr. 900.— und

Fr. 1'100.— und fur einen Drei-Personenhaushalt zwischen Fr. 1'100.— und

Fr. 1'300.— (einschliesslich Nebenkosten). Die Einhaltung der kommunalen
Mietzinsmaxima dient priméar der Gleichbehandlung aller Personen, die Sozi-
alhilfe empfangen. Ferner sollen die Hilfesuchenden — aufgrund relativ tief an-
gesetzter Maximalzinsen — motiviert werden, finanzielle Unabhangigkeit zu er-
langen (Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kantons Zirich VB.2019.00531
vom 31. Oktober 2019 Erw. 2.3). Gemass den Richtlinien der politischen Ge-
meinde X.____ betragen die Wohnkosten fiir einen Ein-Personenhaushalt ma-
ximal Fr. 850.—, fur einen Zwei-Personenhaushalt maximal Fr. 1'200.— und fir
einen Drei-Personenhaushalt maximal Fr. 1'400.— (act. 16-2). Der Mietzinszu-
schlag fur Personen mit einem gerichtlich festgelegten Besuchsrecht fir ein
oder zwei Kinder jedes zweite Wochenende betragt Fr. 150.— (act. 16-1).

5.2 Uberhohte Wohnkosten sind nur solange anzurechnen, bis eine
zumutbare guinstigere Wohnung zur Verfiigung steht. Bevor ein Umzug in eine
glnstigere Wohnung verlangt wird, ist die Situation im Einzelfall zu prifen. Ins-
besondere ist zu berlcksichtigen: Die Grosse und Zusammensetzung der Fa-
milie, allféllige Verwurzelung an einem bestimmten Ort, Alter und Gesundheit
der betroffenen Personen sowie der Grad ihrer sozialen Integration (SKOS-RL
Kap. C.4.1; WIZENT, A.A.O., Rz. 501 FF.; VerwGE B 2020/31 vom 5. Oktober
2020 Erw. 2.3; Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kantons Zliirich
VB.2019.00531 vom 31. Oktober 2019 Erw. 2.3). Erst wenn ein Umzug als zu-
mutbar erachtet wird, ist die betroffene Person mittels Auflage aufzufordern,
sich innert angemessener Frist eine gunstigere Wohnung zu suchen und die
Reduktion der Wohnkosten anzudrohen (VerwGE B 2020/31 vom 5. Oktober
2020 Erw. 2.9). Weigert sich die Person, trotz Vorliegens zumutbarer Um-
stéande eine glinstigere Wohnung zu suchen oder in eine effektiv verfligbare
und zumutbare gunstigere Wohnung umzuziehen, dann besteht kein Anspruch
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auf Ubernahme des tiberhhten Teils der Wohnkosten bzw. diirfen die anre-
chenbaren Wohnkosten auf jenen Betrag reduziert werden, der fur die gunsti-
gere Wohnung aufzuwenden ware (SKOS-RL Kap. C.4.1; VerwGE B 2020/31
vom 5. Oktober 2020 Erw. 2.3). Es steht der unterstitzten Person innerhalb
der Dispositionsfreiheit bei geringfiigiger Uberschreitung frei, in der zu teuren
Wohnung zu verbleiben und den Differenzbetrag aus dem Grundbedarf fur
den Lebensunterhalt zu bezahlen (keine Zweckentfremdung; WIZENT, A.A.O.,
Rz.501; VerwGE B 2015/134 vom 27. September 2016 Erw. 2.3.2).

6.

6.1 Nach der Rechtsprechung stellen Verfigungen betreffend sozial-
hilferechtliche Auflagen Zwischenverfiigungen dar, die nur dann selbststandig
anfechtbar sind, wenn ein nicht wiedergutzumachender Nachteil droht. In der
Regel ist kein nicht wiedergutzumachender Nachteil ersichtlich, der eine un-
mittelbare Uberpriifung sozialhilferechtlicher Auflagen gebieten wiirde. Die
Rechtmassigkeit sozialhilferechtlicher Auflagen ist deshalb im Zusammen-
hang mit einer Anfechtung des Endentscheids, also beispielsweise einer Ver-
fugung betreffend eine Reduktion von Unterstitzungsleistungen, zu tUberpri-
fen (BGE 146 |1 62 Erw. 5; VerwGE B 2019/280 vom 19. Marz 2020).

6.2 Bei der Verfligung vom 26. Marz 2021, mit der die Vorinstanz dem
Rekurrenten die Auflage erteilt hat, sich um eine glnstigere Wohngelegenheit
zu bemiuihen, und angekiindigt hat, ab 1. September 2021 maximal

Fr. 1'000.— fur die Wohnkosten inkl. Nebenkosten zu beriicksichtigen, hat es
sich um eine Zwischenverfiigung gehandelt. Am 4. Januar 2022 hat die Vorin-
stanz die Reduktion der zu beriicksichtigenden Wohnkosten verfiigt. Vorlie-
gend ist kein Grund erkennbar, der die unmittelbare Uberpriifung der Recht-
massigkeit der Verfiigung vom 26. Marz 2021 zwingend erfordert hatte. Diese
Verflgung ist also nicht rechtskraftig geworden. Die Rechtmassigkeit der Auf-
lage ist deshalb in diesem Verfahren zusammen mit der Rechtméassigkeit der
Verfigung vom 4. Januar 2022 (Ziff. 1 und 3 des Dispositivs) zu Uberprifen,
zumal der Rekurrent sinngemass die Uberpriifung der Rechtméssigkeit der
Auflage verlangt hat, indem er beantragt hat, das Arztzeugnis von dipl.med.
D.___ sei zu berlcksichtigen und auf Wohnungsbemihungen sei zu verzich-
ten, und er dargelegt hat, wie die Obhut tiber seine beiden Séhne ausgeibt
wird.

7.

7.1 Die Vorinstanz hat mit der angefochtenen Verfligung vom 4. Ja-
nuar 2022 die zu bertcksichtigenden Wohnkosten inkl. Nebenkosten riickwir-
kend per 1. September 2021 auf maximal Fr. 1'000.— reduziert (Ziff. 1 des
Dispositivs). Gemass dem Klientenkontoauszug sind am 29. September
2021, 3. November 2021 und 26. November 2021 Fr. 1'000.- fiir die Wohn-
kosten inkl. Nebenkosten als Ausgaben bertcksichtigt worden (act. 19-5; vgl.
auch Budgets Oktober 2021 bis Dezember 2021 [act. 19-6]). Bevor die Auf-
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lage, der Rekurrent habe sich um eine guinstigere Wohngelegenheit zu bemu-
hen, auf ihre Rechtmassigkeit zu Uberprifen ist, ist zu prufen, ob die rickwir-
kende, tatséchlich bereits erfolgte Reduktion zuldssig gewesen ist.

7.2 Die Anrechnung von Wohnkosten inkl. Nebenkosten bildet Teil
des Anspruchs auf materielle Grundsicherung (vgl. Erw. 5.1). Werden uber-
hdhte Wohnkosten auf den von einer politischen Gemeinde festgelegten
Hochstansatz reduziert, handelt es sich um eine Reduktion der anzurechnen-
den Wohnkosten auf das zulassige Mass und nicht um eine Kirzung der fi-
nanziellen Sozialhilfe im Sinn von Art. 17 SHG. In verfahrensrechtlicher Hin-
sicht ist eine Reduktion der anzurechnenden Wohnkosten jedoch gleich wie
eine Kurzung der finanziellen Sozialhilfe wegen Nichterfillen einer Auflage zu
verfigen (zur Reduktion der Wohnkosten vgl. Entscheid des Verwaltungsge-
richtes des Kantons Zirich VB.2020.00002 vom 20. Méarz 2020 Erw. 4; zur
Kirzung nach Art. 17 SHG vgl. VerwGE B 2020/238 und KOS-Handbuch zur
SKOS-RL Kap. F.2). In der Praxis wird eine Reduktion der Wohnkosten res-
pektive eine Kiirzung der finanziellen Sozialhilfe in der Regel mit Wirkung ex
nunc verfigt. Das Departement des Innern hat in einem Entscheid vom

26. Juli 2010 eine riuckwirkend verfligte sanktionelle Leistungskirzung (vgl.
Art. 17 SHG in der damals geltenden Fassung) wegen Verletzung der mass-
gebenden Verfahrensprinzipien fur unzuldssig erachtet. Zur Begriindung hat
es ausgefihrt, es sei nicht zulassig, wirtschaftliche Hilfe ohne Erlass eines
anfechtbaren Beschlusses einzustellen oder zu reduzieren. Vor Erlass der
sanktionierenden Verfiigung sei das rechtliche Gehér im Sinn von Art. 29 BV
zu gewahren. Sanktionen seien in der Form einer anfechtbaren schriftlichen
Verfligung zu erlassen und missten begriindet werden (Erw. 4.6). Das Ver-
waltungsgericht hat eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde ab-
gewiesen und festgehalten, die Vorinstanz habe zutreffend entschieden, dass
im vorliegenden Fall die riickwirkend verflgten Kirzungen nicht gerechtfertigt
seien. Ob riickwirkend verflgte Kirzungen generell unzulassig sind, hat es
offengelassen (VerwGE B 2010/191 vom 30. November 2010 Erw. 2.2). An
der Rechtsauffassung, dass eine riickwirkend verflgte sanktionelle Leistungs-
kiirzung wegen Verletzung der massgebenden Verfahrensprinzipien unzulés-
sig ist, ist festzuhalten. Das gleiche muss auch fir eine riickwirkend verfligte
Reduktion der anzurechnenden Wohnkosten inkl. Nebenkosten gelten, denn
der unterstitzten Person wird auf diese Weise verunmdglicht, rechtzeitig den
Rechtsweg zu beschreiten, inshesondere wenn — wie im vorliegenden Fall —
der reduzierte Betrag als Ausgabe bereits berlicksichtigt worden ist (zur auf-
schiebenden Wirkung eines Rekurses vgl. Erw. 9).

7.3 Die Vorinstanz hat mit der am 4. Januar 2022 riickwirkend per

1. September 2021 verfiigten und ab 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021
tatsachlich bereits erfolgten Reduktion der Wohnkosten inkl. Nebenkosten
von Fr. 1'400.— auf Fr. 1'000.— die massgebenden Verfahrensprinzipien ver-
letzt. Die Reduktion der Wohnkosten fir die Monate Oktober 2021 bis De-
zember 2021 ist somit rechtswidrig gewesen. Der Rekurs ist in diesem Punkt
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gutzuheissen und die Vorinstanz hat dem Rekurrenten fur diese drei Monate
Fr. 1'200.— (3 x Fr. 400.—) nachzuzahlen.

8. Im Folgenden sind die Rechtmassigkeit der am 26. Marz 2021

verfigten Auflage sowie der ab 1. April 2022 zu bertcksichtigenden Wohn-
kosten inkl. Nebenkosten von Fr. 1'000.— (Ziff. 1 des Dispositivs der Verfi-
gung vom 4. Januar 2022) zu prifen.

8.1 Gemass Art. 12b Abs. 1 Bst. b SHG kann die Ausrichtung der fi-
nanziellen Sozialhilfe mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, die
geeignet sind, die Hilfebedurftigkeit zu beseitigen oder zu mildern. Unzul&ssig
sind unverhéltnisméassige oder sachfremde Auflagen oder Bedingungen, wel-
che sich nicht auf die Sozialhilfegesetzgebung abstiitzen und nicht flrsorgeri-
schen Zwecken dienen bzw. nicht geeignet sind, die konkrete Situation im
Hinblick auf eine Ablésung von der Sozialhilfe zu verbessern (VerwGE

B 2020/31 vom 5. Oktober 2020 Erw. 2.2).

8.2

8.2.1 Die Vorinstanz hat am 26. Marz 2021 angekindigt und am 4. Ja-
nuar 2022 verfligt, ab 1. September 2021 maximal Fr. 1'000.- fiir die Wohn-
kosten zu bertcksichtigen. Sie hat den Haushalt des Rekurrenten als Ein-Per-
sonenhaushalt qualifiziert und dafiir Wohnkosten inkl. Nebenkosten von

Fr. 850.— berlicksichtigt. Der Rekurrent bestreitet, dass er in einem Ein-Perso-
nenhaushalt lebt. Er gibt an, dass sein alterer Sohn C.____ zu 50 Prozent bei
ihm wohne und dass er den jingeren Sohn B.___ an zwei Tagen pro Woche
betreue. Gemass dem Scheidungsurteil vom 12. Dezember 2019 besteht be-
treffend den Sohn C.____ eine gemeinsame (alternierende) Obhut: C.___ lebt
in den geraden Wochen ab Freitagmorgen bis Montagmorgen und in den un-
geraden Wochen ab Donnerstagmorgen bis Montagmorgen beim Rekurren-
ten. Gemass dem Gerichtsentscheid vom 19. Oktober 2021 betreffend die
Regelung der Elternrechte Uiber den Sohn B.____ lbernehmen die Eltern die
Betreuung von B.__ gemeinsam. Im Streitfall — geméss den Angaben des
Rekurrenten ist der Streitfall der Normalfall geworden — betreut der Rekurrent
B.____in den ungeraden Wochen am Donnerstag von 10 Uhr bis 17 Uhr und
Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie in den geraden Wochen am Samstag
von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr (Regelung ab
Oktober 2021 bis August 2022; auszugsweise Wiedergabe der beiden Urteile
in act. 12).

Eine Vergitung von Kosten, die wegen der Betreuung von Kindern entstehen,
setzt voraus, dass die Betreuung effektiv ausgeubt wird (Tatsachlichkeitsprin-
zip; VerwGE B 2019/117 vom 18. Dezember 2019 Erw. 2.2; WIZENT, A.A.O.,
Rz. 406). Die Vorinstanz geht in Bezug auf den Sohn C.___ offenkundig da-
von aus, dass die alternierende Obhut grundsétzlich so ausgelibt wird, wie sie
im Scheidungsurteil vom 12. Dezember 2019 festgelegt worden ist, denn sie
hat in den Budgets Marz 2021 bis Juli 2022 situationsbedingte Leistungen fur
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C.___ berucksichtigt, die betragsmassig leicht variiert haben (act. 19-6). Sie
ist dabei allerdings von einem Besuchsrecht statt von einer alternierenden
Obhut ausgegangen (act. 6-5). In Bezug auf den Sohn B.____ hat die Vorin-
stanz im Budget Juni 2022 situationsbedingte Leistungen von Fr. 450.— fur ein
Besuchsrecht fur die Zeit von Januar 2022 bis Juni 2022 berticksichtigt (wie
sich dieser Betrag zusammensetzt, ist aus den Akten nicht nachvollziehbar).
Unstrittig ist also, dass der Sohn C.__ wahrend rund der Halfte der Zeit beim
Rekurrenten lebt und dass der Rekurrent auch den Sohn B.____ betreut.

8.2.2 Die Vorinstanz hat als zusatzliche Wohnkosten infolge der Betreu-
ung der beiden Sohne Fr. 150.— beriicksichtigt. Sie hat sich dabei auf die So-
zialhilferichtlinien der politischen Gemeinde X.__ gestiitzt. Diese sehen vor,
dass der Mietzinszuschlag fiir Personen mit einem gerichtlich festgelegten
Besuchsrecht fir ein oder zwei Kinder jedes zweite Wochenende Fr. 150.—
betragt (act. 16-1). Welche Wohnkosten im Fall einer alternierenden Obhut zu
bertcksichtigen sind, regeln die Sozialhilferichtlinien nicht.

Nach der Rechtsprechung muss zur Ausiibung eines Besuchsrechts, welches
das Ubernachten mitumfasst, dem Kind die Moglichkeit zugestanden werden,
beim nicht obhutsberechtigten Elternteil zu Gibernachten. Die Wohnung soll
dabei so ausgestaltet sein, dass das Kind in einem separaten Zimmer schla-
fen kann. Bei zwei Kindern besteht grundséatzlich kein Anspruch auf je ein ei-
genes Zimmer (VerwGE B 2019/117 vom 18. Dezember 2019 Erw. 3.2;
SKOS-RL Kap. C.4.2). Das Verwaltungsgericht hat in einem Fall, in dem es
um ein Besuchsrecht der nicht obhutsberechtigten, unterstiitzten Person fir
seine zwei Kinder ging (Betreuung jedes zweite Wochenende sowie wahrend
vier Wochen Ferien und an den Feiertagen zur Halfte), es fiir sachgerecht er-
achtet, in Bezug auf die zu berlcksichtigenden Wohnkosten von einem Zwei-
Personenhaushalt auszugehen. Es hat darauf hingewiesen, dass der entspre-
chende Hochstansatz der politischen Gemeinde lediglich auf den Preis und
nicht auf die Wohnungsgrdsse abzielt (VerwGE B 2019/117 vom 18. Dezem-
ber 2019 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ist bei einem Besuchsrecht fur zwei Kinder
hinsichtlich der Wohnkosten von einem Zwei-Personenhaushalt auszugehen,
muss dies zwingend auch in einem Fall einer alternierenden Obhut gelten,
denn im Unterschied zu einem Besuchsrecht lebt das Kind bei einer alternie-
renden Obhut nicht iberwiegend bei einem, sondern es lebt bei beiden El-
ternteilen.

8.2.3 Da der Sohn C.____ wahrend rund der Hélfte der Zeit beim Rekur-
renten lebt, ist der Haushalt des Rekurrenten in Bezug auf die Wohnkosten
als Zwei-Personenhaushalt zu qualifizieren und nicht als Ein-Personenhaus-
halt mit einem Mietzinszuschlag zur Ausiibung eines Besuchsrechts fir ein
bis zwei Kinder. In welchem Umfang der Rekurrent den Sohn B.___ betreut,
kann bei diesem Ergebnis offenbleiben, denn selbstwenn B.__ —wie C.____
— beim Rekurrenten tibernachten wiirde, ware von einem Zwei-Personen-
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haushalt auszugehen. Ein Anspruch auf je ein eigenes Zimmer pro Kind be-
stiinde namlich nicht, zumal bis zum Auszug der friiheren Lebenspartnerin
des Rekurrenten bis zu sechs Personen in der 4-Zimmerwohnung gewohnt
haben, mithin die vier Kinder nicht jedes ein Zimmer flr sich allein gehabt ha-
ben kénnen. Ein Drei-Personenhaushalt liegt damit nicht vor. Der Mietzins-
Hochstansatz fur einen Zwei-Personenhaushalt betrégt in der politischen Ge-
meinde X.____ Fr. 1'200.—. Nach dem Gesagten ist somit auch fir den vorlie-
genden Fall nicht von einem massgeblichen Mietzins-Hochstansatz von

Fr. 1'000.— inkl. Nebenkosten auszugehen, sondern von Fr. 1'200.—. Die Be-
ricksichtigung von lediglich Fr. 1'000.— ab 1. April 2022 (Ziff. 1 des Dispositivs
der Verfigung vom 4. Januar 2022) erweist sich als rechtswidrig.

8.3

8.3.1 Ein Umzug in eine kostenglinstigere Wohnung ist geeignet, die
Hilfebedurftigkeit des Rekurrenten zu mildern. Aus den dem Departement des
Innern zur Verfligung stehenden Akten ist jedoch nicht ersichtlich, dass die
Vorinstanz vor der Erteilung der Auflage die Situation daraufhin geprift hatte,
ob dem Rekurrenten ein Wohnungswechsel zumutbar sei, namentlich aus ge-
sundheitlicher Sicht (vgl. Erw. 5.2), obwohl sie Kenntnis von den Hospitalisie-
rungen des Rekurrenten bis 31. Januar 2021 und den diesen zugrundeliegen-
den Diagnosen gehabt hat. Auch fir die Zeit nach dem 26. Marz 2021 liegen
keine Abklarungen der Vorinstanz betreffend den Gesundheitszustand des
Rekurrenten vor. Belegt ist lediglich eine E-Mail vom 28. September 2021 der
zustandigen Sozialarbeiterin an den Rekurrenten (act. 1-4), worin sie ihm mit-
geteilt hat, damit die Uberhéhten Wohnkosten ab September 2021 tibernom-
men wirden, habe er zu belegen, dass er keine adaquate Wohnung in der
Gemeinde habe finden kdnnen oder dass er aufgrund seiner Gesundheit nicht
in der Lage sei, Wohnungsbemihungen zu tatigen (Einreichen eines Arzt-
zeugnisses). Der Rekurrent hat geméass seinen eigenen Angaben drei Arzt-
zeugnisse eingereicht, zuletzt das in den Akten liegende Zeugnis von
dipl.med. D.___, datiert auf den 9. Dezember 2021. Die Vorinstanz hat dieses
Arztzeugnis als nicht ausreichenden Beweis dafiir, dass der Rekurrent weder
Wohnungsbemiihungen tatigen noch die Wohnung wechseln kénne, qualifi-
ziert (vgl. angefochtene Verfligung vom 4. Januar 2022).

8.3.2 Zu priifen ist, ob die Vorinstanz dem Arztzeugnis vom 9. Dezem-
ber 2021 zu Recht keinen ausreichenden Beweiswert zuerkannt hat. Grund-
satzlich gilt im Sozialhilferecht das Beweismass der vollen Uberzeugung. Dies
ist dann erfillt, wenn die entscheidende Behdrde Uberzeugt ist, dass sich ein
Sachverhalt so wie festgestellt verhalt und nicht anders, wenn also alle Zwei-
fel ausgerdaumt sind oder als leicht erscheinen (B. MARKLI, PK VRP/SG,

ART. 12-13 VRP Rz. 18). Ein Beweis gilt dann als erbracht, wenn die Ent-
scheidinstanz nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit eines
Sachverhaltselements Uberzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht
verlangt werden. Es genligt, wenn die Entscheidbehérde am Vorliegen der
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behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls ver-
bleibende Zweifel als leicht erscheinen bzw. wenn die Uberzeugung von der
Lebenserfahrung und Vernunft getragen und auf sachliche Griinde abgestutzt
ist (VerwGE B 2015/60 vom 27. September 2016 Erw. 3.2). Dipl.med. D.____
ist der Hausarzt des Rekurrenten. Seine Bestatigung, dass es dem Rekurren-
ten aus gesundheitlichen Griinden seit der Entlassung aus der Reha am

31. Januar 2021 bis zum 9. Dezember 2021 nicht méglich gewesen sei, aus
eigener Kraft einen Wohnungswechsel vorzunehmen, und dass der Rekurrent
mental und korperlich nicht in der Lage gewesen sei, Wohnungsbemiihungen
zu tatigen, ist sehr kurz ausgefallen. Insbesondere hat dipl.med. D.___ keine
naheren Angaben dazu gemacht, aus welchen gesundheitlichen Griinden der
Rekurrent keine Wohnungsbemuihungen hat tatigen und er nicht hatte umzie-
hen kénnen. Im Weiteren ist zu berlcksichtigen, dass der zweite Satz des
Arztzeugnisses geméass den Angaben des Rekurrenten «auf Vorlage» der So-
zialarbeiterin in der E-Mail vom 13. Dezember 2021 erganzt worden ist. Der
Umstand, dass der Hausarzt «auf Vorlage» der Vorinstanz ein Arztzeugnis
ausgestellt hat und dass er sich darin nicht néher zu den gesundheitlichen
Grinden geaussert hat, weckt ernsthafte Zweifel am Beweiswert des Arzt-
zeugnisses. Schliesslich ist auch der Erfahrungstatsache Rechnung zu tra-
gen, dass behandelnde Arzte aufgrund ihres Therapieauftrags in einem Ver-
trauensverhdltnis zu ihren Patienten stehen und im Zweifel eher zugunsten ih-
rer Patienten auszusagen pflegen (BGE 125 V 353 Erw. 3b.cc; Urteil des Eid-
gendssischen Versicherungsgerichtes |1 814/03 vom 5. April 2004 Erw. 2.4.2).
Die Vorinstanz hat dem Arztzeugnis somit zu Recht keinen ausreichenden
Beweiswert zuerkannt.

8.3.3 Aufgrund des im Verwaltungsverfahren geltenden Untersuchungs-
grundsatzes ist die Sozialhilfebehérde verpflichtet, den rechtserheblichen
Sachverhalt von Amtes wegen richtig und vollstandig zu ermitteln und die Be-
weise zu erheben (Art.12 VRP, Art. 4% SHG). Sie hat die notwendigen Abkla-
rungen so lange vorzunehmen, bis der rechtserhebliche Sachverhalt mit dem
erforderlichen Beweismass als erstellt gilt (VerwGE B 2019/125 vom 12. Feb-
ruar 2020 Erw. 4.3 mit Hinweisen) bzw. bis eine materielle Beweislosigkeit
besteht. Eine materielle Beweislosigkeit liegt erst dann vor, wenn keine weite-
ren Abklarungsmassnahmen zur Verfligung stehen oder wenn von weiteren
Sachverhaltsabklarungen kein Beweisfortschritt zu erwarten ist. Aus dem Un-
tersuchungsgrundsatz folgt, dass die Beweisfuihrungslast bei der Sozialhilfe-
behdrde liegt. Von der Beweisfiihrungslast ist die Beweislast zu unterschei-
den, also die Frage, wer den Nachteil einer unbewiesen gebliebenen Tatsa-
che tragt. Bei anspruchsbegriindenden Tatsachen liegt die Beweislast beim
Gesuchsteller; bei der Kiirzung oder beim Entzug von Leistungen und dem
damit verbundenen Nachweis anspruchsaufhebender Tatsachen sowie bei
der Ruckerstattung liegt sie bei der Sozialhilfebehérde (VerwGE B 2019/125
vom 12. Februar 2020 Erw. 4.3 mit Hinweisen). Vorliegend hat noch keine
materielle Beweislosigkeit vorgelegen, als die Vorinstanz dem Arztzeugnis
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von dipl.med. D.____ keinen ausreichenden Beweiswert zuerkannt hat. Viel-
mehr hétte sie zwecks Klarung, ob dem Rekurrenten ein Wohnungswechsel
aus gesundheitlicher Sicht zumutbar sei, weitere Abklarungen vornehmen
missen, beispielsweise durch das Stellen von Riickfragen bei dipl.med.
D.___, durch das Einholen eines detaillierten Arztzeugnisses oder durch das
Veranlassen einer vertrauensarztlichen Untersuchung (vgl. WIZENT, A.A.O.,
Rz. 1078, 1089). Die Vorinstanz hat also den Untersuchungsgrundsatz ver-
letzt. Der Rekurs ist in diesem Punkt insofern gutzuheissen, als die Sache zu
weiteren Sachverhaltsabklarungen und neuem Entscheid an die Vorinstanz
zurlckzuweisen ist. Dabei bleibt es ihr Uberlassen, welche weiteren Beweis-
mittel sie einholen wird. Weil die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachver-
halt hinsichtlich der Zumutbarkeit eines Wohnungswechsels ungeniigend ab-
geklart hat, ist die reduzierte Anrechnung der Wohnkosten inkl. Nebenkosten
ab 1. April 2022 (Ziff. 1 des Dispositivs der Verfligung vom 4. Januar 2022)
ebenfalls rechtswidrig.

9. Eine Reduktion von Sozialhilfeleistungen ist vollstreckbar, wenn
die Verfigung betreffend die Leistungsreduktion formell rechtskraftig gewor-
den ist oder wenn einem dagegen erhobenen Rekurs die aufschiebende Wir-
kung entzogen worden ist. Geméass Art. 51 Abs. 1 VRP hat ein Rekurs auf-
schiebende Wirkung, wenn die Vorinstanz nicht aus wichtigen Griinden die
Vollstreckbarkeit anordnet. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfi-
gung vom 4. Januar 2022 einem allfallig dagegen erhobenen Rekurs die auf-
schiebende Wirkung nicht entzogen. Aus dem Klientenkontoauszug ist er-
sichtlich, dass sie am 29. Marz 2022, 29. April 2022, 30. Mai 2022, 1. Juli
2022 und 13. Juli 2022 lediglich Fr. 1'000.— fir die Wohnkosten inkl. Neben-
kosten statt die tatséchlichen Mietkosten von Fr. 1'400.— als Ausgaben be-
ricksichtigt hat (act. 19-5; vgl. auch Budgets ab April 2022, act. 19-6). Es ist
also davon auszugehen, dass die Vorinstanz ab 1. April 2022 die reduzierte
Anrechnung der Wohnkosten inkl. Nebenkosten bereits vollstreckt hat. Dies
ist rechtswidrig. Die Vorinstanz wird deshalb angewiesen, die Bedarfsberech-
nung des Rekurrenten ab 1. April 2022 unter Berlicksichtigung von Wohnkos-
ten inkl. Nebenkosten von Fr. 1'400.— neu vorzunehmen und den sich daraus
ergebenden Fehlbetrag dem Rekurrenten nachzuzahlen. Die Berechnung hat
grundsatzlich tber den 30. Juni 2022 hinaus zu erfolgen, zumal der Rekurrent
die Verfigung der Vorinstanz vom 19. August 2022 betreffend Einstellung der
finanziellen Sozialhilfe per 30. Juni 2022 beim Departement des Innern eben-
falls angefochten (DIGS 411-666) und die Vorinstanz in dieser Verfiigung ei-
nem allféllig dagegen erhobenen Rekurs die aufschiebende Wirkung eben-
falls nicht entzogen hat (act. 19-4). Dies jedoch unter dem Vorbehalt, dass
der massgebliche Sachverhalt nach dem 30. Juni 2022 unveréndert geblie-
ben ist.

10. Hinsichtlich der Rechtmassigkeit der (erneuten) Auflage, Woh-

nungsbemuihungen zu tatigen (Ziff. 3 des Dispositivs der Verflgung vom
4. Januar 2022), ist festzuhalten, dass dieser Auflage keine eigenstandige
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Bedeutung zukommt. Es handelt sich lediglich um eine Wiederholung der Auf-
lage in der Verfiigung vom 26. Méarz 2021. Diesbeziiglich kann auf die Aus-
fuhrungen in Erw. 8.3 verwiesen werden. Ziff. 3 des Dispositivs ist ersatzlos
aufzuheben.

11. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz mit der am

4. Januar 2022 ruckwirkend per 1. September 2021 verfugten und ab 1. Okto-
ber 2021 bis 31. Dezember 2021 tatséchlich bereits erfolgten reduzierten Be-
ricksichtigung der Wohnkosten inkl. Nebenkosten von Fr. 1'000.— statt

Fr. 1'400.— die massgebenden Verfahrensprinzipien, namentlich die Pflicht,
eine Reduktion der finanziellen Sozialhilfe zu verfiigen, bevor die Reduktion
tatséchlich vollzogen wird, verletzt hat. Der Rekurs ist deshalb in diesem
Punkt gutzuheissen und die Vorinstanz hat dem Rekurrenten den Betrag von
Fr. 1'200.— (3 x Fr. 400.—) nachzuzahlen.

Bei der Verfligung vom 26. Marz 2021 hat es sich um eine nicht selbststandig
anfechtbare Zwischenverfiigung gehandelt. Die Rechtmassigkeit der darin er-
teilten Auflage, der Rekurrent habe sich um eine gilinstigere Wohngelegenheit
zu bemuhen, ist deshalb zusammen mit dem Endentscheid, also der Verfi-
gung vom 4. Januar 2022, zu Uberprifen. In Bezug auf die am 26. Marz 2021
angekundigte und am 4. Januar 2022 verfligte reduzierte Anrechnung von
maximal Fr. 1'000.— fiir die Wohnkosten inkl. Nebenkosten ab 1. September
2021 ist festzuhalten, dass beim Haushalt des Rekurrenten aufgrund der al-
ternierenden Obhut betreffend den Sohn C.___ von einem Zwei-Personen-
haushalt auszugehen ist. Fir die Wohnkosten inkl. Nebenkosten betréagt der
Mietzins-Hochstansatz somit Fr. 1'200.—. Die am 4. Januar 2022 verfligte re-
duzierte Anrechnung der Wohnkosten ab 1. April 2022 von Fr. 1'000.— ist da-
mit rechtwidrig.

In Bezug auf die Auflage, Wohnungsbemuhungen zu tatigen, hat die Vorin-
stanz den Untersuchungsgrundsatz verletzt. Sie hat nicht ausreichend abge-
klart, ob dem Rekurrenten ein Wohnungswechsel zumutbar ist, namentlich
aus gesundheitlicher Sicht. Der Rekurs ist in diesem Punkt insofern gutzu-
heissen, als die Sache zu weiteren Sachverhaltsabklarungen und neuem Ent-
scheid an die Vorinstanz zurlickzuweisen ist.

Die von der Vorinstanz bereits vollzogene reduzierte Anrechnung der Wohn-
kosten ab 1. April 2022 ist mangels Vollstreckbarkeit der Reduktion ebenfalls
rechtswidrig. Die Vorinstanz hat dem Rekurrenten den im Sinn von Erw. 9 zu
ermittelnden Fehlbetrag ab 1. April 2022 nachzuzahlen. Der erneut erteilten
Auflage, Wohnungsbemuhungen zu tatigen, kommt keine eigenstandige Be-
deutung zu. Ziff. 3 des Dispositivs ist ersatzlos aufzuheben.

12. In Verwaltungsstreitigkeiten hat jener Beteiligte die Verfahrens-
kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen werden
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(Art. 95 Abs. 1 VRP). Bei einer Rickweisung ist diejenige Partei als obsie-
gend zu betrachten, welche die Fehlerhaftigkeit des Entscheids geltend ge-
macht und die Riuckweisung erwirkt hat (R. VON RAPPARD-HIRT, PK VRP/SG,
ART. 95 VRP Rz. 5). Die Vorinstanz ist im Ergebnis vollstdndig unterlegen.
Eine Entscheidgebihr von Fr. 800.— erscheint als angemessen (Ziff. 20.13.01
des Gebuhrentarifs fur die Kantons- und Gemeindeverwaltung [sGS 821.5]).
Dem Verfahrensausgang zufolge hatte die Vorinstanz die amtlichen Kosten
zu tragen. Auf deren Erhebung wird verzichtet (Art. 95 Abs. 3 VRP).

Entscheid

1. Der Rekurs wird teilweise gutgeheissen, Dispositivziffer 1 der Verfu-
gung vom 4. Januar 2022 wird aufgehoben und

a. die Sache wird hinsichtlich der ab 1. April 2022 zu bericksichti-
genden Wohnkosten inkl. Nebenkosten im Sinn der Erwagungen
8.2.3 und 8.3.3 an die Vorinstanz zurlickgewiesen;

b. die Vorinstanz wird im Sinn der Erwagungen 7.3 und 9 zur Nach-
zahlung an den Rekurrenten verpflichtet.

2. Dispositivziffer 3 der Verfiugung vom 4. Januar 2022 wird ersatzlos
aufgehoben.
3. Er werden keine amtlichen Kosten erhoben.

Die Vorsteherin

Dr. Laura Bucher
Regierungsratin

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann nach Art. 59 VRP innert 14 Tagen seit Eroff-
nung Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen (Weber-
gasse 8, 9001 St.Gallen) erhoben werden.
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	Entscheid Departement des Innern vom 22. November 2022
	Sozialhilferecht, Art. 2, 4bis und 12a SHG, Art. 12 VRP. Überhöhte Wohnkosten sind solange anzurechnen, bis eine zumutbare günstigere Wohnung zur Verfügung steht. Bevor ein Umzug in eine günstigere Wohnung verlangt wird, ist die Situation im Einzelfall zu prüfen (Erw. 5.2). Die Verfügung vom 26. März 2021, mit der die Auflage erteilt worden ist, sich um eine günstigere Wohnung zu bemühen, und angekündigt worden ist, ab 1. September 2021 maximal Fr. 1'000.– für die Wohnkosten inkl. Nebenkosten zu berücksichtigen, stellt eine nicht selbstständig anfechtbare Zwischenverfügung dar. Die Rechtmässigkeit der Auflage ist zusammen der Rechtmässigkeit der Verfügung vom 4. Januar 2022 zu überprüfen (Erw. 6). Mit Verfügung vom 4. Januar 2022 hat die Vorinstanz die zu berücksichtigenden Wohnkosten rückwirkend per 1. September 2021 auf maximal Fr. 1'000.– reduziert. Diese rückwirkend verfügte Reduktion ist wegen Verletzung der massgebenden Verfahrensprinzipien rechtswidrig (Erw. 7). Beim Haushalt des Rekurrenten ist in Bezug auf die Wohnkosten aufgrund der alternierenden Obhut über seinen Sohn von einem Zwei-Personenhaushalt auszugehen. Der Mietzins-Höchstansatz für einen Zwei-Personenhaushalt beträgt Fr. 1'200.–. Die Berücksichtigung von lediglich Fr. 1'000.– ab 1. April 2022 für die Wohnkosten inkl. Nebenkosten ist rechtswidrig (Erw. 8.2). Die Vorinstanz hat nicht abgeklärt, ob dem Rekurrenten ein Wohnungswechsel zumutbar ist. Sie hat den Untersuchungsgrundsatz verletzt. Die Sache ist zur weiteren Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Erw. 8.3). Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 4. Januar 2022 (Erw. 9). Teilweise Gutheissung des Rekurses.
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